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1.2. Dem lag ein in diesem Punkt gleichlautender – vom OGH begrüßter –
Gesetzesentwurf der Bundesregierung („Regierungsvorlage“) zugrunde, der wie folgt
begründet worden ist (ErläutRV 1793 BlgNR 27. GP 1 [2 und 26 f; Link hier]:
„[…]
Im Sinne von Objektivität und Transparenz sowie zur Stärkung des Vertrauens der
Bürgerinnen und Bürger in eine objektive, unabhängige und unbeeinflusste
Rechtsprechung wird auch bei der Besetzung der Präsidentin oder des Präsidenten und
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes die richterliche
Mitwirkung in Form eines Personalsenats sichergestellt. 
[…]
Im Interesse einer möglichst objektiven und transparenten Besetzung richterlicher
Planstellen und damit zur Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in eine
objektive, unabhängige und unbeeinflusste Rechtsprechung bestimmt Art. 86 Abs. 1 zweiter
Satz B-VG, dass die Bundesregierung, die zuständige Bundesministerin oder der
zuständige Bundesminister bei der Besetzung richterlicher Planstellen im Bereich der
ordentlichen Gerichtsbarkeit Besetzungsvorschläge der durch Bundesgesetz hierzu
berufenen Senate einzuholen hat. Diese Systematik ist im Bereich der ordentlichen
Gerichte de lege lata für alle richterlichen Ernennungsverfahren mit Ausnahme jener für
die Präsidentin oder den Präsidenten und für die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten
des Obersten Gerichtshofs umgesetzt.
Die Ausklammerung dieser Spitzenfunktionen der ordentlichen Gerichtsbarkeit stößt in der
verfassungsrechtlichen Literatur insbesondere mit Blick auf den klaren Wortlaut des Art.
86 Abs. 1 B-VG auf berechtigte Kritik, zumal auch die Präsidentin oder der Präsident
sowie die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs als
Richterinnen und Richter rechtsprechend tätig sind.
Auch der Europäische Gerichtshof hat im Zusammenhang mit der Ernennung von
Richterinnen und Richtern mehrfach betont, dass die materiellen Voraussetzungen für die
Ernennungsentscheidung so beschaffen sein müssen, dass sie bei den davon mittel- oder
unmittelbar Betroffenen keine berechtigten Zweifel an der Neutralität und
Unempfänglichkeit ernannter Richterinnen und Richter für äußere Faktoren aufkommen
lassen. Demgemäß beurteilte er die Ernennung von Richterinnen und Richtern durch ein
Organ der Exekutive nur dann als mit den Rechtsstaatsgrundsätzen der Europäischen
Union vereinbar, wenn im Ernennungsverfahren die Stellungnahme eines von der Politik
unabhängigen Gremiums eingeholt wurde.
Schließlich moniert auch die Group of States Against Corruption (GRECO) in ihrem
jüngsten Bericht über die vierte Evaluierungsrunde neuerlich, dass in Österreich die
richterliche Mitwirkung am Auswahl- und Ernennungsverfahren von Richterinnen und
Richtern nicht flächendeckend umgesetzt ist. Diesen Kritikpunkt hat die Europäische
Kommission im Rahmen ihrer jährlichen Staatenprüfungen und darauf basierenden
Rechtsstaatlichkeitsberichte aufgegriffen.
Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die bestehende Lücke zu schließen und auch in
den Ernennungsverfahren für die Präsidentin oder den Präsidenten sowie die
Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs die richterliche
Mitwirkung sicherzustellen. Dabei empfiehlt es sich, auf die bewährte
Personalsenatssystematik zurückzugreifen, dies auch mit Blick auf Art. 86 Abs. 1 B-VG
und die unmissverständliche Forderung des Europäischen Gerichtshofs, dass die
Mitwirkung durch ein von der Politik völlig unabhängiges Gremium zu erfolgen hat.
Diesem neuen Personalsenat sollen zunächst die fünf gewählten Mitglieder des
Außensenats des Obersten Gerichtshofs angehören, die das gesamte Bundesgebiet
repräsentieren und über große Erfahrung in der Personalauswahl auch für
Leitungsfunktionen verfügen. Die Beteiligung der drei gewählten Mitglieder des
Personalsenats des Obersten Gerichtshofs gewährleistet die bestmögliche Beurteilung der








